
Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Oderaue 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G
 
Die Gemeindevertretung Oderaue hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Oderaue vom 09.11.2009: 
 
 
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö9 
 
 Beschluss: 
 

Die Gemeindevertretung Oderaue beschließt: 

1. Das Amt bzw. der Amtsdirektor werden beauftragt, sich bei der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Oderland-Spree für die Festsetzung von geeigneten Gebieten im 

Gemeindegebiet Oderaue, innerhalb dessen die Errichtung von Windenergieanlagen 

zulässig ist, einzusetzen. Dies gilt insbesondere für die beabsichtigte Fortschreibung des 

Sachlichen Teilregionalplans „Windenergienutzung“ der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Oderland-Spree. Der Windkrafterlass des Landes Brandenburg 

vom 16.06.2009 ist zu beachten. 

 

2. Durch fachlich fundierte Stellungnahmen soll bei der Regionalen Planungsgemeinschaft 

die Festsetzung von Windeignungsgebieten im Gemeindegebiet beantragt werden. 

 

3. Die Gemeindevertretung ist über die durchgeführten Schritte zu informieren. 

 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:.............13.......................davon anwesend: ......11.. 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .........0.. 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......11.......   Dagegen: ......0... Enthaltung: ........0... 
 
 
 
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö10 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue beschließt gem. § 83 (3), (4) der GO für das 
Land Brandenburg das Investitionsprogramm 2008 bis 2012 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 
2009.  
 

 



 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ....................13.............. davon anwesend: .....11..... 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ........0..... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......11.....   Dagegen: ......0.... Enthaltung: .........0..... 
 
 
 
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö11 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue beschließt entsprechend § 82 Abs.4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) vom 18.12.2007 GVBl. I/07, 
(Nr.19), S.286, die geprüften Jahresrechnungen 2007 und 2008 mit seinen Anlagen. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ........................13........... davon anwesend: ......11...... 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ..........0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......11.......   Dagegen: .......0... Enthaltung: .........0...... 
 
 
 
Beschluss Nr: V Oder/20091109/Ö12 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue beschließt entsprechend § 82 Abs.4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) vom 18.12.2007 GVBl. I/07, 
(Nr.19), S.286, die Entlastung des Amtsdirektors für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 der 
Gemeinde Oderaue. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ........................13.......... davon anwesend: ......11...... 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ........0....... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......11.......... Dagegen: .....0..... Enthaltung: ......0....... 
 
 
 
 
 

 


